
„Beipackzettel“ Zeugnisbemerkungen 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hier eine Übersicht über das Gesamtkonzept „Zeugnisbemerkungen“. 

❖ Die Zeugnisbemerkungen 1 bis 6 sowie 10 und 11 werden bereits vor der Zeugniskonferenz von den 

Klassenlehrer- bzw. Beratungslehrerteams in die Notendatei eingegeben.  

• Bemerkung 1: Sie erfolgt, wenn Hausaufgaben zuverlässig erledigt werden, was man z.B. daran 

messen kann, dass im Halbjahr keine Elternrückmeldung erfolgt ist oder sich das Arbeitsverhalten 

diesbezüglich bemerkenswert verbessert hat.  

• Bemerkungen 2/3: Zur Erfassung nicht gemachter Hausaugaben/vergessener Materialien dient 

die digitale Liste in Moodle. In diese tragen alle Fachlehrer/innen entsprechend ein. Sie dient 

gleichzeitig auch als Dokumentationsgrundlage für erfolgte Elterninformationen (s. 

entsprechende Spalten), die Voraussetzung für eine dieser beiden Zeugnisbemerkung sind. 

Alternativ kann das bekannte Briefsystem Stufe 1 – 4 verwendet werden.  

➢ Die Erfassung nicht gemachter Hausaufgaben/vergessener Materialien startet 

ab dem 01.09.2021! 

• Bemerkungen 4 und 5 erfolgen durch nummerisches Erfassen der Einträge im Klassenbuch.  

• Bemerkung 6: Sie kommt aufs Zeugnis, wenn sie aus Sicht des Klassenlehrerteams 

angemessen erscheint. Trifft dies nicht zu, fällt eine Bemerkung zur Klassenbuchführung 

entsprechend weg.  

• Bemerkungen 10 und 11 ergeben sich aus den entsprechenden Wahlen. 

❖ Die Zeugnisbemerkungen 7 bis 9 zum Sozialverhalten werden im Bedarfsfall während der 

Zeugniskonferenzen besprochen.  

• Bemerkung 7/8: Sie dienen dazu, besonderes soziales Engagement der Schüler/innen für die 

Klassen- bzw. Schulgemeinschaft zu benennen. Hierzu werden Beobachtungen der 

Klassenlehrer-/Beratungslehrerteams und der Fachkollegen/innen herangezogen.  

• Bemerkung 9 kann nur nach hinreichender Dokumentation der Verstöße und Mitteilung dieser 

an die Eltern erfolgen.  

➢ Als Hilfestellung dienen hier die Sozialbriefe 1 und 2. Sie sind gleichzeitig 

Dokumentations- und Mitteilungsmöglichkeit. Ein Verschicken der Briefe hat nicht 

zwingend eine Zeugnisbemerkung zur Folge. Das entscheidet die Zeugniskonferenz. 

❖ Die Zeugnisbemerkungen 12 bis 14 werden vom SV-Lehrerteam direkt in die Notendatei eingetragen 

bzw. dem Schild-Team entsprechende Informationen übermittelt.  

❖ Falls Briefe verwendet werden, werden diese über das Sekretariat verschickt. Kopien und Rückläufer 

werden in der jeweiligen Schüler/innen-Akte abgeheftet.   

❖ Alle Briefe sind auf den Schulrechnern unter „Vorlagen“ zum Thema Zeugnisbemerkungen abgespeichert.  

❖ Die Zeugnisbemerkungen 1 bis 6 sind für Oberstufenschüler nicht vorgesehen. Sollte hier dennoch 

Notwendigkeit deutlich werden, wäre darüber in der Zeugniskonferenz der Jahrgangstufe zu entscheiden.  
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